
Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigter: 
B. Stromsky) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung 2009/402/EG der 
Kommission vom 28. Januar 2009 über die von Frankreich 
durchgeführten „Krisenpläne“ (plans de campagne) im 
Obst- und Gemüsesektor (ABl. L 127, S. 11) 

Tenor 

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 

2. Philippe Connefroy, Jean-Guy Gueguen und die EARL de Cavag
nan tragen neben ihren eigenen Kosten die von der Europäischen 
Kommission entstandenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 267 vom 7.11.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 26. März 2012 — 
Cañas/Kommission 

(Rechtssache T-508/09) ( 1 ) 

(Wettbewerb — Anti-Doping-Rege — Entscheidung, mit 
der eine Beschwerde zurückgewiesen wird — Einstellung der 
Berufstätigkeit — Wegfall des Rechtsschutzinteresses — 

Erledigung) 

(2012/C 151/45) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Kläger: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentinien) (Prozess
bevollmächtigte: zunächst Rechtsanwälte F. Laboulfie und C. 
Aguet, dann Rechtsanwalt Y. Bonnard) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: P. 
Van Nuffel und F. Ronkes Agerbeek im Beistand von 
Rechtsanwalt J. Derenne) 

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Internationale Antido
ping-Agentur (Lausanne, Schweiz) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwalt G. Berrisch, D. Cooper, Solicitor, und N. Chesaites, 
Barrister) und ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, Vereinigte 
Staaten) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. van de Walle 
de Ghelcke und J. Marchandise) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2009) 7809 
der Kommission vom 12. Oktober 2009 in der Sache 
COMP/39.471, mit der aufgrund fehlenden Gemeinschaftsinte
resses eine Beschwerde wegen einer Zuwiderhandlung der In
ternationalen Anti-Doping-Agentur, der ATP Tour, Inc. und der 
Internationalen Schiedsgerichtskammer für Sportfragen (CIAS), 
gegen die Art. 81 EG und 82 EG zurückgewiesen wurde 

Tenor 

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt. 

2. Herr Guillermo Cañas trägt seine eigenen Kosten und die Kosten 
der Europäischen Kommission. 

3. Die Internationale Antidoping-Agentur und die ATP Tour, Inc. 
tragen ihre eigenen Kosten. 

4. Der Streithilfeantrag der European Elite Athletes Association ist 
erledigt. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010. 

Beschluss des Gerichts vom 29. März 2012 — Asociación 
Española de Banca/Kommission 

(Rechtssache T-236/10) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Staatliche Beihilfen — Beihilfereglung, 
die die steuerliche Abschreibung des finanziellen Geschäfts- 
oder Firmenwerts bei Erwerb von Beteiligungen an auslän
dischen Unternehmen ermöglicht — Entscheidung, mit der 
die Beihilferegelung für mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbar erklärt und nicht die Rückforderung der Beihilfen an
geordnet wird — Verband — Keine individuelle Betroffenheit 

— Unzulässigkeit) 

(2012/C 151/46) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Asociación Española de Banca (Madrid, Spanien) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. Buendía Sierra, E. 
Abad Valdenebro, M. Muñioz de Juan und R. Calvo Salinero) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und C. Urraca Caviedes) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung des Art. 1 Abs. 1 und, hilfsweise, des 
Art. 4 der Entscheidung 2011/5/EG der Kommission vom 28. 
Oktober 2009 über die steuerliche Abschreibung des finanziel
len Geschäfts- oder Firmenwerts bei Erwerb von Beteiligungen 
an ausländischen Unternehmen C 45/07 (ex NN 51/07, ex 
CP 9/07) in Spanien (ABl. 2011, L 7, S. 48) 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Asociación Española de Banca trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 195 vom 17.7.2010.
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